
Gera, den                              Siegel                                   Der Oberbürgermeister

 Stadt Gera Nr. 11/2021 am 12. März 2021 ortsüblich bekannt gemacht worden

 gemäß §6 Abs. 6 BauGB sowie die 1. und 2. Berichtigung sind im Amtsblatt der 

 Der Beschluss des Stadtrates über die Neubekanntmachung des FNP Gera 2020 

 die 6. Änderung erfahren hat, gemäß § 6 Abs. 6 BauGB neu bekannt zu machen ist.

 dass der wirksame Flächennutzungsplan Gera 2020 in der Fassung, die er durch 

Der Stadtrat der Stadt Gera hat in seiner Sitzung am 12. November 2020 beschlossen, 
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Wohnbauflächen

Kerngebiete

Nutzungstrennlinie

Parkplatz

Fließgewässer

Reitstadion

Grünflächen

WI
(Tiefbau eingestellt)
Bergwerkseigentum der WISMUT GmbH

Überschwemmungsgebiet

Maßstabsleiste

Bauflächen/Baugebiete

gemischte Bauflächen

Sonderbauflächen

Kläranlage

Hochbehälter

Wasserwerk

Sonderabfalldeponie

Umspannwerk

Gasübernahmestation

Zweckbestimmung

oberirdisch

unterirdisch

Gemeinbedarfsflächen

Stadion

Sportplatz

Freibad

Tierpark

Tierheim

Friedhof

Sportfläche mit besonderer

Zweckbestimmung

EF

Verkehr

Straßenbahn

Bahnanlagen
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Kartengrundlage

Naturschutzgebiet

Flächennaturdenkmal

Wasserflächen
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Post

Feuerwehr
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§ 2 Abs.2, § 2 Abs.3  PlanzV  90  v.  18.12.1990

gewerbliche Bauflächen

Klinik

höhere Bildung/Wissenschaft

berufliche Bildung

Bundeswehr

Gemeinbedarf und Soziale Infrastruktur § 5 Abs.2 Nr.2 BauGB

Schule

öffentliche Verwaltung

sonstige Sportanlage

§ 5 Abs.4  BauGB

Autobahn

Hauptverkehrsstraßen

Flugplatzfläche/Verkehrslandeplatz

Ver- und Entsorgung § 5 Abs.2 Nr.1, 2.HS BauGB § 5 Abs.2 Nr.4 BauGB

-Rückhaltebecken
Regenüberlauf-/

Anlagen der Nachrichtentechnik

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Bauflächen, für die eine zentrale Abwasserbeseitigung

nicht vorgesehen ist

Heizwerk/Heizkraftwerk

Wald und Landwirtschaft

Flächen für Wald

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für die Landwirtschaft  - Wiesen und Weiden

Fließgewässer - verrohrt

von Boden, Natur und Landschaft
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von Boden, Natur und Landschaft
Flächen für Maßnahmen zur Entwicklung

Flächen für Natur und Landschaft

 AW   Abwasser

 TW   Trinkwasser

FW   Fernwärme

S      Strom

G      Gas

Denkmalrecht
Schutzgebiete nach Naturschutz-, Wasser- und

§ 5 Abs. 4 BauGB

Landschaftsschutzgebiet

bestandteil
geschützter Landschafts-

Fauna-Flora-Habitat-Gebiet

Europäisches Vogelschutzgebiet

Bestand     Planung

Denkmalensemble

Abgrabungen und Nutzungsbeschränkungen

Gewinnung von Bodenschätzen
Flächen für Abgrabungen oder für die

akutes Erdfallgebiet

Richtfunkstrecken

Bauschutzbereich Flugplatz

Sonstige Planzeichen

Zeichenerklärung

Verfahrensvermerke

Grünflächen§ 5 Abs.2 Nr.1 BauGB   § 1 Abs.1 BauNVO § 5 Abs.2  Nr.3 BauGB § 5 Abs.2  Nr.5 BauGB

§ 5 Abs.2 Nr. 9 BauGB

§ 5 Abs.3 und § 5 Abs.4 BauGB

§ 5 Abs.2 Nr. 7 und § 5 Abs.4 BauGB

§ 5 Abs.4 BauGB

Bauschutzbereich Flugplatz

Klein- und Freizeitgärten

kulturelle Einrichtung

soziale Einrichtung

medizinische Einrichtung

kirchliche Einrichtung

§ 5 Abs.2 Nr. 10 und § 5 Abs.4 BauGB

noch unter Bahnrecht stehende Fläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Depot

Landschaftsschutzgebiete. 
schließungspläne liegen, sind nicht mehr Bestandteil der zu diesem Zeitpunkt bestehenden
oder im Bereich geplanter Bebauungspläne oder Satzungen über Vorhaben- und Er-
Flächen, die am 14. Januar 1999 innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Grenze Übungsgelände

bestehende raumbedeutsame Windenergieanlagen (Hinweis)

Garagengroßstandort

Windenergieanlage
und Vermessungsverwaltung (DTK10) M 1:10.000

Digitale Topographische Karte der Thüringer Kataster-

Flächen, deren Böden erheblich mit 

Park- und Grünanlage

Flächen für Ver- und Entsorgungsanlagen

nicht mehr existierende Straßen (Straßenrückbau)

umgeht (ehemaliger Tiefbau der Wismut GmbH)
Erdfallgebiete und Flächen, unter denen der Bergbau  

nach Fachplänen und verbindlicher Bauleitplanung
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und

Stand: 09.2010

Gebäudebestand aus Daten des Geoinformationssystems der Stadtverwaltung Gera

Campingplatz

Freizeitanlage

Biotop
gesetzlich geschütztes

Schießplatz Aga

A, B

Von der Darstellung ausgenommene Fläche

der Höheren Verwaltungsbehörde
von der Dartsellung ausgenommen gemäß Genehmigungsbescheid 

ausgenommen gemäß Genehmigungsbescheid der Höheren Verwaltungsbehörde

gestrichen gemäß Genehmigungsbescheid der Höheren Verwaltungsbehörde

Wasserschutzgebiet I

Wasserschutzgebiet II

Wasserschutzgebiet III

Denkmalrecht

Aktualisierung der Schutzgebiete nach Wasser-, Naturschutz- und 1. Ergänzung

Planbereich "VB/72/14 - Baugebiet Arminiusstraße"2. Berichtigung

Planbereich "B/138/11 - Wohnbebauung Altenburger Straße"1. Berichtigung

Planbereich "XXXLutz- und Mömax Einrichtungshaus"6. Änderung

Planbereich "Nahversorgung Westvororte"3. Änderung

"IG Cretzschwitz - Ausgleichsfläche Ostfriedhof"

Teilplanbereiche "IG Cretzschwitz - Gewerbliche Baufläche" und 2. Änderung

Planbereich "Ernsee Forststraße"1. Änderung

eingearbeitet:

In diesem Plan wurden folgende Änderungen, Berichtigungen und Ergänzungen 
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